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Verfahrensvermerke

1.      Der Gemeinderat Esselbach hat in der Sitzung vom 12.11.2019 die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Welzengraben" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am  .................. ortsüblich bekannt gemacht.

2.   Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit
öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.06.2020  hat in der Zeit vom 
12.10.2020 bis 16.11.2020 stattgefunden.

3.   Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.06.2020 hat in
der Zeit vom 12.10.2020 bis 16.11.2020 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes "Welzengraben" in der Fassung
vom 01.10.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.10.2021 bis  22.11.2021
beteiligt.

5.  Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.10.2021        
wurde mit der Begründung und weiteren Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 19.10.2021 bis 22.11.2021 öffentlich ausgelegt.

6. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes "Welzengraben" in der Fassung
vom 07.12.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.01.2022 bis 04.02.2022
erneut und verkürzt beteiligt.

7.  Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.12.2021        
wurde mit der Begründung und weiteren Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 20.01.2022 bis 04.02.2022 erneut und verkürzt öffentlich
ausgelegt.

8.  Die Gemeinde Esselbach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom
08.02.2022 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung
vom 08.02.2022 als Satzung beschlossen.

Esselbach, den  ..............
                                                                       (Siegel)

.......................................................................
Roos, 1. Bürgermeister

9.    Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am .............. gemäß § 10
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit rechtskräftig.

Esselbach, den ...................
                                                                       (Siegel)

.........................................................................
Roos, 1. Bürgermeister

Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
A Zeichnerische Festsetzungen

1    Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Dorfgebiet
(§ 5 BauNVO; hier Dorfgebiet 1)

3     Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

9 Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Grundflächenzahl maximal zulässig
(hier z. B. 0,6)

9.1

1.1 3.1

Maximal zulässige Firsthöhe (hier z. B. max. 11,50 m)

Maximal zulässige Wandhöhe (hier z. B. max. 6,50 m)

9.3
Zulässige Dachneigung

1.7

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(hier: öffentliche Parkfläche)

3.2

3.3

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
angrenzender Bebauungspläne (§ 9 Abs.7 BauGB)

9.2

B Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 2 - 11
BauNVO)

1.1 Gewerbegebiet
Die in der Planzeichnung mit "GE 1", "GE 2", "GE 3" und "GE 4"
bezeichneten Bereiche werden nach § 8 BauNVO als
"Gewerbegebiet" festgesetzt.
Für die Bereiche "GE 1", "GE 2", "GE 3" und "GE 4" wird folgendes
festgesetzt: Die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässigen
Tankstellen sind innerhalb des Gewerbegebietes gemäß § 1 Abs. 5
BauNVO nicht zulässig. Die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenüber in Grundfläche und Baumassse untergeordnet sind
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB, sind in die Hauptgebäude zu
integrieren. Eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig.
Nur innerhalb des mit "GE 3" bezeichneten Bereiches sind gemäß
§ 1 Abs. 6 BauNVO die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
ausnahmsweise zulässigen Anlagen für soziale Zwecke allgemein
zulässig.

1.2 Private Grünflächen
Innerhalb der privaten Grünflächen sind folgende Nutzungen im
Rahmen der privaten Nutztierhaltung sowie der Freizeittierhaltung
zulässig:
   - Pferdekoppeln und Paddocks
   - Schafhaltung
   - Aufstellen von Bienenstöcken
   - Hühnerhaltung
   - Futterlager
Die Regeln der gegenseitigen Rücksichtnahme sind dabei zu
beachten. Zudem sind Einfriedungen, Zuwegungen und Holzlager
sowie die Errichtung von Gewächshäusern bis maximal 35 m²
Grundfläche zulässig. Der Charakter einer privaten Grünflächen muss
erhalten werden.

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 19
und 20 BauNVO)
Höhe und Höheneinstellung der Gebäude
Die Wandhöhe darf gemäß Planeintrag maximal 6,50 m bzw. 8,50 m
betragen. Als unterer Bezugspunkt dient die Höhe der Straße in der
Mitte des Hauptgebäudes. Den oberen Bezugspunkt bildet der
Schnittpunkt der Außenkante Wand mit der Außenkante Dachhaut
bzw. die Oberkante der Attika als oberer Abschluss der Wand. Bei
Eckgrundstücken ist im Plan der zur Bemessung heranzuziehende
Straßenteil mit Bezugspunkt markiert.
Die Firsthöhe darf gemäß Planeintrag maximal 11,50 m bzw. 13,50 m
betragen. Als unterer Bezugspunkt dient die Höhe der Straße in der
Mitte des Hauptgebäudes. Den oberen Bezugspunkt bildet der
höchste Punkt des Gebäudes. Bei Eckgrundstücken ist im Plan der
zur Bemessung heranzuziehende Straßenteil mit Bezugspunkt
markiert.

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
In den Mischgebieten MI 1 und MI 2 sowie im den Gewerbegebieten
GE 1 bis GE 4 wird die offene Bauweise festgesetzt.
In den Dorfgebieten MD 1 und MD 2 wird die abweichende Bauweise
festgesetzt. Hier sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m
zulässig. Die Abstandsflächen werden nach den jeweils aktuellen
landesrechtlichen Bestimmungen berechnet.

3.2 Garagen, Stellplätze und Carports sowie Nebenanlagen
Eine Errichtung von Garagen, Stellplätzen, Carports und sonstigen
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO außerhalb der Baugrenze ist
gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO zulässig.
Garagen und Nebenanalgen müssen einen Abstand von mindestens
3 m zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche einhalten.

4 Sonstige Festsetzungen
4.1 Oberflächenwasser

Dach- und sauberes Oberflächenwasser ist zu versickern oder in
Regenauffangbehältern zu sammeln und zu nutzen. Überschüssiges
Dach- und Oberflächenwasser ist dem Regenrückhaltesystem
zuzuführen.  Bei der Planung der Versickerungsanlagen sind die
quantitativen und qualitativen Anforderungen und Vorgaben des
DWA Merkblattes M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser" zu beachten.

4.2 Geländeveränderungen
Innerhalb der festgesetzten Flächen für Auffüllungen (zeichnerische
Festsetzung A 6.1) ist das Gelände gemäß der dargestellten
Auffüllhöhen zu modellieren. Überschreitungen der festgesetzten
Höhen um bis zu 2,50 m sind zulässig. In den sonstigen Bereichen
sind Abgrabungen und Auffüllungen bis maximal 2,50 m zulässig.
Stützmauern sind zulässig bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m.
Böschungen zur Anpassung der Auffüllungen bzw. Abgrabungen an
das bestehende Gelände sind in einem Neigungsverhältnis von 1 : 2
oder flacher auszuführen. Den unteren Höhenbezugspunkt bildet
jeweils das natürliche Gelände.

4.3 Sofern für die Errichtung der Verkehrsflächen bautechnisch ggf.
Böschungen und / oder (Beton-) Rückenstützen notwendig werden
und sich diese auf Privatgrund befinden, sind diese von den
jeweiligen Grundstückseigentümern zu dulden.
Die Nutzung ggf. entstehender Böschungen bleibt dem
Grundstückseigentümer unbenommen.

5. Bauliche und städtebauliche Gestaltung
5.1 Dachform und Dachneigung

Als Dachformen sind Satteldächer mit einer Neigung der Dachhaut
von 25° bis maximal 45° zur Waagerechten zulässig. Pultdächer sind
mit einer Neigung der Dachhaut von 10° bis maximal 25° zulässig.
Die zulässige Dachneigung für Garagen sowie sonstigen
Nebenanlagen beträgt maximal 30°. 

5.2 Dacheindeckung
Zulässig sind Dacheindeckungen in den Farben rot bis rotbraun
sowie anthrazit bis schwarz. Unbeschichtete Metalleindeckungen und
die Verwendung spiegelnder Materialien auf Dächern ist unzulässig.
Das Anbringen von Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen auf
der Dachhaut sowie die Begrünung von Dächern ist zulässig.

5.3 Dachgauben dürfen ab einer Dachneigung von mehr als 30° errichtet
werden. Zulässig sind Giebelgauben und Flachdachgauben.

5.4 Beleuchtung sowie Werbeanlagen
Bewegliche oder blinkende Lichtwerbeanlagen sind nicht zulässig.
Eine Abstrahlung von Leuchten nach oben ist auszuschließen.

5.5 Einfriedungen
Einfriedungen sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig.

5.6 Belagswahl auf privaten Grundstücken
Die Beläge für die Freiflächen wie Wege etc. sind in den Bereichen,
die nicht mit Kfz befahren werden, mit versickerungsfähigem Material,

wie z. B. Öko-Pflaster, Rasenpflaster, Platten mit Versickerungsfugen

oder Ähnlichem festgesetzt. In Bereichen mit Kfz - Verkehr ist die
wasserdurchlässige Gestaltung nicht gestattet.

3.4

 Zulässige Dachform Pultdach, Satteldach
9.4

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten

F     Nachrichtliche Übernahme

1 Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen
(hier: 30 m breite Anbaubeschränkungszone 
Kreisstraße MSP32)

2 Umgrenzung der Flächen die von einer Bebauung 
freizuhalten sind (hier: 15 m breite Anbauverbotszone
Kreisstraße MSP32)

3 freizuhaltende Sichtdreiecke MSP32

4 Anzeigepflichtig
Sollten bei den Erschließungs- und Bauarbeiten im Baugebiet
archäologische Funde (bewegliche Bodendenkmale) wie Scherben,
Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, dunkle Erdverfärbungen
u.ä. auftreten, sind die Zufallsfunde an ihrer Fundstelle zu belassen und
unverzüglich an das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege,
zu melden (Art.8 Abs.1 BayDSchG).
Beim Auffinden von Bodendenkmälern ist der Fundort unverändert zu
belassen. (Art.8 Abs.2 BayDSchG)

5 Vor Beginn der baulichen Arbeiten auf dem Grundstück ist die
Humusschicht abzutragen, seitlich zu lagern und nach Abschluss der
Baumaßnahme wieder einzubauen.
Oberboden- und kulturfähiges Unterbodenmaterial soll möglichst auf
dem Grundstück für die Anlage von Vegetationsflächen wiederverwendet
werden. Hierzu wird die DIN 18915 Kapitel 7 zur Anwendung empfohlen.
Überschüssiges Oberbodenmaterial, das nicht am Entstehungsort
sinnvoll wiederverwendet werden kann, kann unter Beachtung des § 12
BBodSchV und der DIN 19731 ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen verwertet werden.  Bei den Verwertungsmöglichkeiten für
darüber hinaus anfallenden Aushub sind die rechtlichen und materiallen
Anforderungen (z. B. § 12 Bundesbodenschutzverordnung,
Verfüllleitfaden, LAGA M 20 sowie DepV) zu beachten.

6 Bei baulichen Maßnahmen sind die Vorgaben des allgemeinen
Grundwasserschutzes (Wasserhaushaltsgesetz und Bayerisches
Wassergesetz, Niederschlagswasserfreistellungsverordnung, Trengw)
zu beachten.

7 Entwässerungssatzung
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung
(Entwässerungssatzung –EWS) der Gemeinde Esselbach in der
aktuellen Fassung ist zu beachten.

G     Hinweise

1 Bestehende Grundstücksgrenzen

2 Flurnummer

3 Bestehende Haupt- bzw. Nebengebäude

4 Höhenschichtlinie gemäß Geländeaufnahme

5 Gemarkungsgrenze

6 Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

7 Bestehende Böschung

8 Geplante Böschung

9 Bemaßung

10 Nutzungsschablone

11 Schutz vor Hangwasser
Bauwerksöffnungen, insbesondere in bergseitigen Bereichen, die bei
einem Starkniederschlag durch breitflächigen Oberflächenabfluss
gefährdet werden könnten, sollen höhenmäßig ausreichend über der
Geländeoberkante angeordnet oder auf andere Weise geschützt
werden.

12 Landwirtschaftliche Immissionen
Angrenzend an die westlichen Wohnbauflächen befinden sich
landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen.
Im Zuge der Bewirtschaftung dieser Flächen ist mit der Entstehung
von Staub-, Geruchs-, und Lärmemissionen zu rechnen. Die
Beeinträchtigungen sind nur periodisch und zeitlich begrenzt
anzunehmen. Derartige Immissionen sind für ein Baugebiet im
Übergang zur freien Landschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung als
allgemein üblich anzusehen und von den dortigen Anwohnern zu
dulden.

13 Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase sind keine
unzulässigen Stoffe sowie gesetzlich verbotene Stoffe und Techniken
zu verwenden. Es wird die Verwendung umweltverträglicher und
nachhaltiger Materialien empfohlen. Die erforderlichen Auflagen und
Maßnahmen bei der Verwendung von Gefahrenstoffen sind
einzuhalten.

14 Die Untere Bauaufsichtsbehörde ist angehalten, die Vorlage der
entsprechenden Nachweise zum baulichen Schallschutz sowie zur
Einhaltung der festgesetzten Geräuschkontingente im jeweiligen
Baugenehmigungsverfahren zu fordern. Für zu schützende
Nutzungen im kontingentierten GE-Plangebiet selbst ist der
Immissionsschutz gemäß TA Lärm nachzuweisen. Daneben ist auch
das Spitzenpegelkriterium gemäß TA Lärm für alle umliegenden,
relevanten Immissionsorte zu prüfen.

15 Im Bauantrag ist der Nachweis über die schadlose Ableitung des
Niederschlagswassers zu erbringen.

16 Sämtliche Normen und sonstige Regelwerke, auf die in den
Bebauungsplanunterlagen verwiesen wird, liegen  öffentlich aus und
können bei der Verwaltungsgemeinschaft marktheidenfeld
eingesehen werden.
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9.5

5   Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6  BauGB)

9.6

Abgrenzung der Art der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes (§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

PD / SD

GRZ

9.7 Höhenbezugspunkt Gebäude (siehe Festsetzung B.2)

2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

Bauweise (hier: offene Bauweise)

2.1

2.2

Baugrenze

o

5.1

5.3

bestehende Fernwasserleitung unterirdisch

bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen unterirdisch

6     Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

6.1
Öffentliche Grünfläche

6.2
Private Grünfläche

C Grünordnerische Festsetzungen

1 Pflanzbindung
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB wird folgende Pflanzbindung
festgesetzt:

Erhalt bestehender Gehölzstrukturen

2 Grünordnerische Maßnahmen auf öffentlichen Grünflächen
2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird folgende Pflanzbindung

festgesetzt:
Im Rahmen der Planung werden öffentliche Grünflächen im Umfang
von 0,80 ha ausgewiesen.
Zielstellung: Entwicklung zu artenreichem Grünland, parzielles
Zulassen der natürlichen Sukzession, Aufweitung des Welzengrabens
(variable Böschungs- und Ufergestaltung, wechselnde Grabenbreiten
und -höhen usw.), Anlage von strukturreichen Retentionsmulden,
parzielle Bepflanzung mit gebietsheimischen und standortgeeigneten
Gehölzen (Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial), Anlage
von Lesestein- und Totholzhaufen zur Lebensraumoptimierung
geschützter Tierarten.
Die Pflege der Grünlandflächen hat durch extensive Grünlandnutzung
erfolgen. Die Pflege der Grünflächen orientiert sich am
VNP-Programm mit einem 1. Schnitt vor 15. Juni +
Bewirtschaftungsruhe bis 31.08. Die Mahd ist tierschonend
durchzuführen. Außerdem ist ein Messermähwerk zu verwenden und
das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es sind
jährlich 2 Schnitte durchzuführen.Der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln ist nicht gestattet. In Abstimmung mit der uNB
sind Abweichungen von den hier aufgeführten Maßnahmen möglich.
Am Welzengraben sind an 5 Stellen Grabenaufweitungen jeweils auf
einer Länge von ca. 8-10 m mit wechselnder Breite (bis max. ca.
2,5 m) auszuführen.
Vorgaben zur Renaturierung des Welzengrabens: Entnahme des
Uferverbaus im gesamten Welzengraben, Anhebung der Grabensohle
und Reduzierung der Fließgeschwindigkeit durch Einbringen von
Störsteinen und Totholz sowie Schaffung von Mulden, Tümpeln, u.ä.
im Grabenumfeld (sofern dies mit wasserwirtschaftlichen Belangen
Hochwasserschutz vereinbar ist).

2.2 Baumpflanzung eines gebietsheimischen und
standortgeeigneten Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv
StU 14-16 cm) oder Obstbaumhochstammes
(Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß
Plandarstellung. Obstbäume müssen nicht
gebietsheimisch sein, hier wird aber auf eine Förderung
alter Kultursorten hingewiesen

2.3 Regenrückhaltebecken sowie Mulden und Gräben:
Festsetzungen gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a:
- Anlage von strukturreichen Retentionsbecken
- Bepflanzung mit gebietsheimischen und standortgeeigneten

Gehölzen (Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial,
Gehölzauswahl siehe Begründung)

Die Anlage der Gräben und Mulden ist naturnah auszuführen (variable
Böschungs- und Ufergestaltung, wechselnde Grabenbreiten und
-höhen usw.).
Die Pflege der Grünflächen hat durch extensive Grünlandnutzung
erfolgen. Die Pflege der Grünflächen orientiert sich am
VNP-Programm mit einem 1. Schnitt vor 15. Juni +
Bewirtschaftungsruhe bis 31.08. Die Mahd ist tierschonend
durchzuführen. Außerdem ist ein Messermähwerk zu verwenden und
das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu entfernen. Es sind
jährlich 2 Schnitte durchzuführen.
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht gestattet.
In Abstimmung mit der uNB sind Abweichungen von den hier
aufgeführten Maßnahmen möglich.

2.4 Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung
festgesetzt:
- Pflanzung von Hochstämmen (Mindestqualität H. 3xv. m.Db.

14-16); Baumarten: Feldahorn, Spitzahorn, Esche, Stieleiche,
Winterlinde, Schwarzerle, Weide

-   Pflanzung von Obstbäumen, z.B. Apfel, Birne, Zwetschge,
Nussbaum; Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12.
Eine Pflanzung von Walnussbäumen sollte aus fachlicher Sicht nur
in Randbereichen und nicht auf extensiven Grünlandbeständen
erfolgen. Für die geplanten Obstbaumpflanzungen ist eine
fachgerechte Pflege zu gewährleisten. Für den dauerhaften Erhalt
der Obstbäume ist in den ersten 10 Jahren ein jährlicher und
fachgerechter Erziehungsschnitt durchzuführen. Ab dem 10. Jahr
sind regelmäßig stattfindende (alle 3- 5 Jahre) fachgerechte
Pflegeschnitte erforderlich, um einer frühzeitigen Vergreisung der
Bäume entgegenzuwirken.

- Ansaat der Flächen mit standortgerechten Saat- gutmischungen
(Verwendung von Regio-Saatgut); eine Ansaat auf bisher
extensiven Grünlandbeständen sollte aus fachlicher Sicht nur
kleinflächig stattfinden. Relativ artenreiche Grünlandbestände sind
vorrangig durch entsprechende Nutzungsvorgaben ökologisch
aufzuwerten. Für die Ansaat ist gemäß § 40 Abs. 1 S.4 Nr. 4
BNatSchG nur Regiosaatgut aus dem Produktionsraum 21
„Hessisches Bergland“ zulässig.

3       Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Grünflächen
Für die Fl.Nr. 510, Gmkg. Kredenbach gilt:
- Erhalt der Grünlandflächen durch Bewirtschaftung/Pflege durch
Mahd oder Beweidung
- Dünge- und Pestizidverzicht
- partieller/abschnittsweiser Erhalt von Altgrasstreifen (im Uferbereich
des Welzengrabens)
In Abstimmung mit der uNB sind Abweichungen von den hier
aufgeführten Maßnahmen möglich.

4 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes stehen der
Gemeinde Esselbach folgende Flächen als Ausgleichsflächen zur
Verfügung:
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende
Festsetzung:

Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

4.1 Fl.Nr. 1801, Gmkg. Esselbach, Teilfläche im Umfang von 0,38 ha
(Katasterfläche: 0,6058 ha) (siehe Übersichtslageplan)
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a gelten für die Fläche folgende
Festsetzungen:
Umwandlung von intensiv genutzter Grünlandfläche in extensiv
genutztes Grünland:
Maßnahme: Mahd (H26) + jährlich wechselnd Altgras (5-20%). Die
Abkürzung H26 orientiert sich am VNP-Programm mit einem 1.
Schnitt vor 15. Juni + Bewirtschaftungsruhe bis 31.08. Die Mahd ist
tierschonend durchzuführen. Außerdem ist ein Messermähwerk zu
verwenden und das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Es sind jährlich 2 Schnitte durchzuführen. Beweidung
möglich nach dem 31.08. mit Nachmahd. Zuzüglich der aufgeführten
Maßnahmen - Mahd und jährlich wechselnder Altgrasstreifen - ist
auch auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemittel zu verzichten.
Einsaat von Regiosaatgut aus dem Produktionsraum 21 „Hessisches
Bergland“ als Herstellungsmaßnahme. In Abstimmung mit der uNB
sind Abweichungen von den hier aufgeführten Maßnahmen möglich.

4.2 Fl.Nr. 236, Gmkg. Kredenbach, Katasterfläche: 4.290 m²
Fl.Nr. 316, Gmkg. Esselbach, Katasterfläche: 3.903 m²
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a gelten für die Flächen folgende
Festsetzungen:
Maßnahme: Mahd (H26) + jährlich wechselnd Altgras (5-20%). Die
Abkürzung H26 orientiert sich am VNP-Programm mit einem 1.
Schnitt vor 15. Juni + Bewirtschaftungsruhe bis 31.08. Die Mahd ist
tierschonend durchzuführen. Außerdem ist ein Messermähwerk zu
verwenden und das Mahdgut ist vollständig von der Fläche zu
entfernen. Es sind jährlich 2 Schnitte durchzuführen. Beweidung
möglich nach dem 31.08. mit Nachmahd. Zuzüglich der aufgeführten
Maßnahmen - Mahd und jährlich wechselnder Altgrasstreifen - ist
auch auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemittel zu verzichten.
In Abstimmung mit der uNB sind Abweichungen von den hier
aufgeführten Maßnahmen möglich.
Auf der Fl.Nr. 316, Gmkg. Esselbach sind
zusätzlich Maßnahmen der Gehölzentfernung
durchzuführen mit Erhalt der bestehenden
Gehölze auf einer Teilfläche von ca. 0,09 ha.
Die Gehölzentfernungsmaßnahmen sind nur
nach vorheriger Abstimmung mit der uNB
zulässig.

9.8 Fassaden mit vorgegebenen Schalldämmaßen
(siehe Festsetzung E 2)

7.4 Umgrenzung nicht festgesetztes
Überschwemmungsgebiet

E Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

1 Das schalltechnische Gutachten vom 07.12.2022 ist als Anlage 4
Bestandteil des Bebauungsplans.

2 Für die von den Überschreitungen betroffenen Außenbauteile (in der
Isophonenkarte braun darge-stellter Bereich, > 50 dB(A)) ist daher ein
ausreichendes resultierendes Schalldämmmaß von R´w,res = 32 dB
vorzusehen, um bei Außenpegeln an den Fassaden von tags/nachts
61/52 dB(A) einen nicht zu überschreitenden Innenpegel von
tags/nachts 35/30 dB(A) zu gewährleisten.
Es wird empfohlen, die Fenster zur Belüftung von Schlafräumen auf
schallabgewandter Seite anzuordnen. Alternativ kann eine
fensterunabhängige Gebäudelüftung vorgesehen werden.

3 Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche
(einschließlich Fahrverkehr auf dem Grundstück) die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691
weder tagsüber (6.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-6.00 Uhr)
überschreiten (siehe Plandarstellung). Die Püfung der Einhaltung
erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Mischgebiet
(§ 6 BauNVO; hier Mischgebiet 1)

1.2
MI 1

8     Flächen für Aufschüttungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 17 und 26 sowie Abs. 6 BauGB)

8.1
Flächen für Aufschüttungen

8.2 Höhenkote der festgesetzten Auffüllungen311.00

7.1  Regenrückhaltebecken (schematische Darstellung)

7.2  Hochwasserrückhaltebecken (schematische Darstellung)

7 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses (§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §
9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

7.3
Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen
Festsetzungen

5.2 bestehende Fernwasserleitung - Verlegung vorgesehen

4 Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.12 und Abs.6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen
hier: Trafostation

22

8.3 Böschung Auftrag zur Herstellung des Straßenkörpers

8.4 Böschung Abtrag zur Herstellung des Straßenkörpers

Emissionskontingent
tags und nachts

A

Teilfläche FSQ [dB/m²]
tags nachts

GE 1 Nord 65 50
GE1 Süd 65 50
GE2 55 40
GE3 62 47
GE4 58 40

1.6 Vermeidungsmaßnahmen Vögel
- Entfernen bzw. Roden der vorhandenen Vegetation ist zwischen

Oktober und Ende Februar außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit
der Vögel, jedoch zeitnah zum Baubeginn. Eine Schwarzbrache ist
dann bis Baubeginn zu erhalten.

- Für das Entfernen bzw. Roden der Vegetation zu anderen Zeiten
ist eine gutachterliche Kontrolle erforderlich, die eine Belegung
durch brütende Vogelarten ausschließt.

- Vor Abschieben des Oberbodens muss sichergestellt sein, dass
keine aktuellen Bruten bodenbrütender Vogelarten auf der Fläche
vorhanden sind.

- Nisthilfen dürfen nur zwischen Oktober und Ende Februar versetzt
werden.

- Abrissarbeiten, sowie die Errichtung von Anbauten sind nur
zwischen Oktober und Ende Februar außerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit der Vögel, jedoch zeitnah zum Baubeginn zulässig.

- Ansonsten ist eine gutachterliche Kontrolle unmittelbar vor o.g.
Arbeiten erforderlich, die eine Belegung durch brütende Vogelarten
ausschließt.

- Um zu verhindern, dass sich auf den Flächen innerhalb des
Eingriffsbereichs nicht doch Feldlerchen und andere Bodenbrüter
ansiedeln, muss das Gelände für Bodenbrüter vor Beginn der
Baumaßnahme und ab Beginn der Vogelbrutzeit (ab Anfang März)
unattraktiv gestaltet werden (z.B. durch Kurzhalten des
Wiesenstreifens durch regelmäßige Mahd mit Abtransport des
Mähguts).

- Vor Abriss des Gebäudes (Vereinsheim) muss eine
Kontrollbegehung zum Vorkommen von Gebäudebrütern erfolgen.
Nach negativer Besatzkontrolle müssen die Einflugmöglichkeiten
(gekippte Fenster und Spalt im südlichen Traufbereich) versiegelt
werden.

1.7 Bauliche Vermeidungsmaßnahme
- Nächtliche Baumaßnahmen sind unzulässig.
- Im Außenbereich sind insektenfreundliche Lampen und

Leuchtkörper zu verwenden und eine Abstrahlung nach oben zu
vermeiden.

- Es ist eine bedarfsgerechte sowie umwelt-, arten- und
insektenfreundliche Beleuchtung zu installieren. Die
Lampengehäuse müssen daher nach oben und an den Seiten
geschlossen sein. Der Abstrahlwinkel ist nach unten zu richten und
ist bis max. 50° zulässig. Die zu verwendenden LED-Leuchtmittel
sollen eine warmweiße Farbtemperatur und geringe Ultraviolett-
und Blauanteile aufweisen. Geeignet ist Farbtemperatur bis
3000 K [z.B. die Lichtfarbe Amber (1.800 K)]. Die Höhe des
Lichtmastes sollte auf max. 3 m in der Höhe zu beschränkt werden.
Es wird auf den Leitfaden zur „Vermeidung von Vogelverlusten an
Glasscheiben – Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glas“
(Bericht der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten)
zur Beachtung verwiesen.

2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen
Funktionalität
Die Gemeinde Esselbach stellt folgende Fläche als Ausgleichsfläche
für Waldrandentwicklung und für Maßnahmen zur Förderung der
Haselmaus zur Verfügung:
Fl.Nr. 539, Gmkg. Kredenbach, Teilfläche 0,39 ha
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a gelten für die Fläche folgende
Festsetzungen:
- Gestaltung eines gebuchteten, strauchdominierten, artenreichen,

naturnahen und mehrstufigen Waldrandes; im Durchschnitt sind 40
m Waldrand entsprechend der Habitatansprüche der Haselmaus zu
entwickeln

- Anpflanzung früchtetragender Gehölze: Hasel, Schlehe,
Sorbus-Arten, Geißblatt, Roßkastanie, Weißdorn, Vogelkirsche,
Faulbaum, Eibe, Bergahorn, Eiche, Wildobst;  mindestens 7
verschiedene Straucharten (Nahrung von April – Oktober)

- Belassen von Altholz und Totholz in der Fläche
- Anbringen von 5 Haselmauskästen sowie 5 Haselmaus-Tubes im

Gehölzbestand
- dauerhafter Erhalt der naturnahen, mehrstufigen

Waldrandstrukturen durch regelmäßige Pflege- und
Auflichtungsmaßnahmen (diese sind nur nach vorheriger
Abstimmung mit der uNB zulässig)

- Reinigung und Kontrolle Haselmauskästen und Haselmaus-Tubes
- Anlage von 2 Totholz-/Reisighaufen sowie von 3 kleinen

Feuchtflächen (ca. 3-5 m² groß)

Vor der kleinflächigen Entfernung von Gehölzen im Bereich des
Sportplatzes ist die Funktionsfähigkeit der CEF-Fläche durch eine/n
Gutachter/in und durch die UNB zu bestätigen.

Gemäß Vorgabe der unteren Naturschutzbehörde ist für das verloren
gehende Extensivgrünland ein 1:1-Ausgleich zu leisten. Gemäß
Flächenermittlung sind durch die Inanspruchnahme für geplante
Siedlungs- und Straßenflächen Grünlandflächen im Umfang von
1,0850 ha betroffen. Gemäß Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehörde werden deshalb auf internen und externen
Ausgleichsflächen Maßnahmen zur Entwicklung von artenreichem
Grünland mit dem Ausgleichswert von mindestens 1,0850 ha
ausgeführt.

Ausgleich für den Wiesenknopfameisenbläuling im räumlichen
Zusammenhang: Auf umfangreichen öffentlichen Grünflächen im
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang (innerhalb des
Geltungsbereichs unmittelbar angrenzend an die Eingriffsflächen und
somit mit weniger als 100 m Entfernung) wird infolge der Anpassung
der Grünlandnutzung auf die Lebensraumansprüche des
Wiesenknopfameisenbläulings sichergestellt, dass der Fortbestand
der Metapopulation des Wiesenknopfameisenbläulings gewährleistet
ist. Gemäß Feststellung der unteren Naturschutzbehörde wird
bestätigt, dass durch die Maßnahmen der
Bewirtschaftungsoptimierung zugunsten der Lebensraumansprüche
des Wiesenknopfameisenbläulings auf öffentlichen Grünflächen der
„Ausgleich im räumlichen Zusammenhang für den
Wiesenknopfameisenbläuling“ geleistet ist.

Gemäß Vorgabe der unteren Naturschutzbehörde ist für den
kleinflächigen Verlust von Gehölzstrukturen ein Nistkasten für
Heckenbrüter im Umfeld des Eingriffsbereiches aufzuhängen.
Der Nistkasten für Heckenbrüter ist im Vorfeld der geplanten
Gehölzentfernung (CEF-Maßnahme) an einem geeigneten Standort
zu installieren. Der Standort und die Durchführung dieser Maßnahme
sind der unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen.

M = 1 : 2000
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Kontingentierung (Siehe E 3)M = 1 : 2000

R

4.3 Fl.Nr. 249, Gmkg. Kredenbach, Katasterfläche: 1.045 m²
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a gelten für die Flächen folgende
Festsetzungen:
Maßnahme: Mahd (H22) + jährlich wechselnd Altgras (5-20%). Die
Abkürzung H22 orientiert sich am VNP-Programm mit einem 1.
Schnitt ab 15. Juni. Die Mahd ist tierschonend durchzuführen.
Außerdem ist ein Messermähwerk zu verwenden und das Mahdgut ist
vollständig von der Fläche zu entfernen. Es sind jährlich 2 Schnitte
durchzuführen. Zwischen dem 1. und 2. Schnitt sind mind. 8 Wochen
Bewirtschaftungsruhe einzuhalten. Beweidung möglich nach dem
31.08. mit Nachmahd. Zuzüglich der aufgeführten Maßnahmen -
Mahd und jährlich wechselnder Altgrasstreifen - ist auch auf den
Einsatz von Pestiziden und Düngemittel zu verzichten. Entlang der
Grenze zur  Fl.Nr. 327, Gmkg. Kredenbach ist ein Altgrasstreifen
entlang des Grabens fachlich sinnvoll. Dieser sollte abschnittsweise
(ca. alle 2-3 Jahre) gemäht werden, sodass immer ein Altgrasbestand
bzw. ein Hochstauden-Bestand erhalten bleibt. In Abstimmung mit der
uNB sind Abweichungen von den hier aufgeführten Maßnahmen
möglich.

4.4 Fl.Nr. 539, Gmkg. Kredenbach, Teilfläche 0,39 ha
(Katasterfläche: 5,4388 ha) (siehe Übersichtslageplan)
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a gelten für die Fläche folgende
Festsetzungen:

     - Gestaltung eines gebuchteten, strauchdominierten, artenreichen,
naturnahen und mehrstufigen Waldrandes; im Durchschnitt sind 40
m Waldrand entsprechend der Habitatansprüche der Haselmaus zu
entwickeln

         - Anpflanzung früchtetragender Gehölze: Hasel, Schlehe,
Sorbus-Arten, Geißblatt, Roßkastanie, Weißdorn, Vogelkirsche,
Faulbaum, Eibe, Bergahorn, Eiche, Wildobst (Brombeere,
Holunder, Hasel bereits vorhanden). Mindestens 7 verschiedene
Straucharten

-   Belassen von Altholz und Totholz in der Fläche
-   Anbringen von 5 Haselmauskästen sowie 5 Haselmaus-Tubes im

Gehölzbestand
-   dauerhafter Erhalt der naturnahen, mehrstufigen Waldrand-

strukturen durch regelmäßige Pflege- und Auflichtungsmaßnahmen
(diese sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der uNB zulässig)

-   Reinigung und Kontrolle Haselmauskästen und Haselmaus-Tubes
-   Anlage von 2 Totholz-/Reisighaufen sowie von 3 kleinen

Feuchtflächen (ca. 3-5 m² groß)

Seitens der unteren Naturschutzbehörde werden folgende Hinweise
gegeben:
Die Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen ist spätestens ein
Jahr nach Umsetzung der Planung durchzuführen. Die Herstellung
der Maßnahmen ist bei der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.
Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust an gesetzlich geschützten
Biotopen sind bestenfalls im Vorfeld, spätestens aber zeitgleich zur
Umsetzung der Planung durchzuführen. Die Herstellung bzw. der
Beginn der Maßnahmen ist bei der unteren Naturschutzbehörde
anzuzeigen.
Alle naturschutzrechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen
(Eingriffsregelung, Biotopschutz, Artenschutz) sind i. S. d. Art. 9
BayNatSchG zeitnah durch die Gemeinde - mit den entsprechenden
Festsetzungen und Zielen – an das Ökoflächenkataster des
Landesamtes für Umwelt zu melden.

D Artenschutzrechtliche Festsetzungen

1 Maßnahmen zur Vermeidung
1.1 Baufeldbeschränkung:

- Der Versiegelungsgrad ist auf das nutzungsbedingte Mindestmaß
zu  beschränken.

- Das Baufeld ist auf die technisch unbedingt erforderliche Fläche zu
beschränken.

- Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen sind außerhalb der
bestehenden extensiv genutzten (insbesondere der artenreichen)
Grünflächen anzulegen.

- Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sind nur innerhalb des
Geltungsbereichs anzulegen und außerhalb der bestehenden
Gehölzbestände anzulegen.

- Festgesetzte Grünflächen sind von baulichen Anlagen und
Versiegelung freizuhalten.

1.2 Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse:
- Abrissarbeiten, sowie die Errichtung von Anbauten und sonstige

Eingriffe in die vorhandene bauliche Substanz sind außerhalb der
Fortpflanzungszeit im Sommer und außerhalb der Zeit der
Winterruhe zulässig: o.g. Arbeiten ausschließlich von Mitte
September bis Mitte Oktober nach morgendlicher
Einflugbeobachtung durch Fachpersonal am selben Tag, sofern
kein Besatz mit Fledermäusen festgestellt werden konnte, zulässig.

- Baumrodung von potenziellen Quartier- und Nistbäumen nur im
Oktober unter Anwesenheit des lokalen Fledermausschutzes zur
Bergung evtl. verletzter Tiere zulässig. Alternativ ist unmittelbar
nach Bauminspektion mit Endoskop durch Fledermausspezialisten,
bei Abwesenheit von übertagenden oder winterschlafenden
Fledermäusen eine Fällung oder das Verschließen der Höhlen mit
Folien bis zur Baumfällung zulässig.

- Der Abtrag der vorhandenen Holzstöße ist außerhalb der
Fortpflanzungszeit im Sommer und außerhalb der Zeit der
Winterruhe zulässig: o.g. Arbeiten ausschließlich von Mitte
September bis Mitte Oktober nach morgendlicher
Einflugbeobachtung durch Fachpersonal am selben Tag, sofern
kein Besatz mit Fledermäusen festgestellt werden konnte, zulässig.

- Das Positionspapier der Koordinationsstelle für Fledermausschutz
„Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen für vorhabensbedingt
zerstörte Fledermausquartiere“ (in der jeweils aktuellen Fassung)
ist zu beachten.

1.3 Vermeidungsmaßnahmen Haselmaus
- Rodung nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar
- Wurzelstockentfernung erst ab Mitte April, da potenzielles

Überwinterungsquartier
- Vor der kleinflächigen Entfernung von Gehölzen im Bereich des

Sportplatzes ist die Funktionsfähigkeit der CEF-Fläche durch eine/n
Gutachter/in und durch die UNB zu bestätigen

- Im Rahmen der Kontrolle vor den Abrissarbeiten werden neben
Fledermäusen und Gebäudebrütern auch national geschützte
Bilche berücksichtigt.

1.4    Vermeidungsmaßnahmen Wiesenknopfameisenbläuling
- Um eine mögliche Tötung verschiedener Entwicklungsstadien

während der Baumaßnahmen zu vermeiden, ist gemäß Vorgabe
Frau Biologin J. Griese eine regelmäßige Mahd im Bereich des
Eingriffs durchzuführen, um ein Blühen des Großen Wiesenknopfs
zu unterbinden. Diese Vorgehensweise wurde auch mit der uNB
abgestimmt.

1.5 Vermeidungsmaßnahmen Lurche
- Versteckstrukturen im Winter entfernen von November bis Februar

(ohne Eingriff in den Boden)
- Bodeneingriffe in Landlebensräume sind zwischen Anfang März bis

Mitte August nur auf Flächen mit abgeräumter Vegetation und
Versteckmöglichkeiten zulässig

- Bodeneingriffe in kombinierte Land-Wasser-Lebensräumen sind
ausschließlich im August zulässig

- Kein Bodeneingriff im Winter von Anfang September bis Ende
Februar

- Baugruben trocken halten zwischen März und Ende Oktober durch
abpumpen

- Erhalt der Durchgängigkeit des Welzengrabens
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